
rt161mehrere spezifische Kriterien subsumiert "', woraus sich wiederum ergibt, dass sich diese

Ziele nicht gegenseitig ausschliefsen.!*?

Das Kriterium der Notwendigkeit ist dann erfüllt, wenn der Fingriff der Erfüllung eines

dringenden sozialen Bedürfnisses entspricht und das zur Verfolgung des legitimen Ziels ver-

wendete Mittel verhältnismäßig ist.'‘® Um dies festzustellen, ist zwischen dem öffentlichen

Interesse an der Sammlung und Verarbeitung der Daten und dem Schutz der Privatsphäre des

Betroffenen eine Abwägung vorzunehmen.!“* Sind die öffentlichen Interessen stárker zu ge-

wichten als das Schutzinteresse des Grundrechtsträgers, ist der Eingriff für zulässig zu erach-

ten. Dabei gilt grundsätzlich, dass bei einem Eingriff in Daten, welche besonders sensibler

Natur sind (zB die sexuelle Orientierungbzw das Religionsbekenntnis des Betroffenen, o-

der auch medizinische Daten!*^) oder ohne Wissen des Betroffenen erfolgen, wie zB das Ab-

hóren von Telefongesprüchen!97, die Gründe aufgrund des tieferen Eindringensin die Pri-

vatsphäre des Einzelnen besonders schwerwiegender Natur sein müssen(,particularly serious

reasons“1%%). Bei Eingriffen, die im Zusammenhangmiteiner strafrechtlichen Verfolgungste-

hen, ist die Schwere der jeweiligen Straftat in die Abwágung miteinzubeziehen, wobei die

Beurteilung der Zulässigkeit nach dem Einzelfall zu beurteilen ist.!*?

6.1.4 Horizontalwirkung

6.1.4.1 Begriff der Horizontalwirkung

Mit dem Begriff der Horizontalwirkung (von einem Grofsteil der Lehre wird auch der

Ausdruck ,Drittwirkung* verwendet) wird auf die Frage nach der Anwendbarkeit und damit
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